
,l
itt
li
er
od
a
en
m
uf
d,
:h
1
d,

, M%el.
vl1ln! i t  It

D lJIfldl  BaUI W i!b & ! ltlJlIIl-I, IIIiJ;IG


21. .Jahrgang I


_ _   _ w""' ""

=="" .
Breslail, den 7. September 1929

.    " = "..c'0'"7"-"' '

Nilmmer 12

Die tiJandwel1"ksli1i!i1vellle !.lind das Baugewerbe
Von A. Freymuth, Senatspräsident am Kammergericht i. R.
Die am 1. April in Krait getretene Iiandwerksnovelle vom 11. Febr.
1929 hat bekanntlich die bei der Iiandwerkskammer geführte IiandM
werksrolIe neu geschaffen. In die Bandwerksrolle sind künftig alle
selbständigen Iiandwerker einzutragen. Die eingetragenen Per
sonen sind dann berecl1tigt, die Mitglieder der IiandwerkskJJ.mmcr
zu wählen und sie sind verpflichtet, zu den Lasten dcr HandwerksM
kammer die vorgeschriebenen Umlagen zu leiste]]. Dicslj Re?:elung;
hat sicher gegenüber dem bisherigen Rechtszustande erhebliche
VorteiJe uod wird manche Schwierigkeiten und Zweifel beseiti?:en.
Jedoch wcrden auch nach der neuen Reg:eiung Hoch mancherlei
Punkte übrigbleiben', die beträchtliche rechtliche und wirtschaftliche
Schwierigkeitcn in sich schließen. Dies gIlt besonders für das Bau
gewerbe.
Beka!mtJich werden gemäß Artikel 165 der Reichsverfassung die
sozialpolitischen und wirtscllaftspolitischen Geselzentwiirfe von
grÖßerer Bedeutung von der Reichsregierung nicht sogleich dem
Reichstag, sondern zunächst dcm vürIäuii.Q;cn Reichswirtschaftsrat
zur Begutachtung vorgelegt. So hat dtlm imch die ReichsregieM
rung im Jahre 1927 den fraj;dichen Gesetzentwurf zunächst dcm
vorläufigen Rcichswirtschaftsrat zur Be utachtung übergeben. Der
Entwurf ist von dem \Virtschaftspolitischen AusschuB des vor1äuM
figen Reiehswirtschaftsrats eingehend heraten worden. Dabei
hatte der Ausschuß besondcrs Gdegenheit, die Frage der neuen geM
sctzliclten Regelung; fÜr das Baugewerbe zu prÜfen. Der deutsche
\Virtschaftsbund für das Baugewerbe hat 11iimlich im 5eptcmbcr
1927 dem VorHillfigen Rerchswirtschaftsrat einen Bcricht eingereicht
llIId zu dem Regieruugsentwurf Stellung genommen. In diesem Be
richt ,,-ird namentlich auf folgende Gesichtspunkte hingc"Yiesen:

Wien, He:llige:J]f;1iidterStrj.ß , Hot

Die Novelle will ohne Frage nach Möglichkeit den Z\\-elfel daniber
k1Ä.ren. wer als Handwerker anzusehen ist und wer nicht. Dks hat
eine groBe Bedeutung fÜr diejenl.Q;en öffentlidHechtiichen KörperM
schaften, die zur VertrctuTl.>; der Handwerker gesetzlich beruien
sind, das silId eben die Handwerkskammern. Diejenigen öffentiichM
rechtlichen Körperschaften dagc.Q;en, die zur Vertretung der Kauf
mannschaft und der Industrie bcrufen sind, sind die Industrie- und
tfandeiskammern. Man sonte nUll denken, daß hier eine völlige
rdnliche Scheidung bestcht, daß also eine und dieselbe Person nur
entweder zur Zuständigkeit -der lfandwerkskammer oder zur ZUM
ständigkeit der Jndustrie- und liandelskammer gehoren konnte. Dies
ist aber keineswegs der Fall. Die amtliche BegrÜndung des EntM
wurfs spricht sich zwar Über die Frage nicht aus, ob jemand g1eichM
zeitig der Handwerkskammer und der IndustrieM und liandelsk,:nTlM
mcr angehörcn kann. Aber die Erfahrung hat gezeigt, daB taTM
sächlich eine  anze Reihe von Personen gleichzeitig zu heiden
Kammern als zllKehörig erachtet \yorden sind und auch bei 1Jciden
Kammern Beitrjge bezahlen. Dies erklart sich daraus, daß die
Grenzen zwischen liandwerksbetrieh und Jndu tricbctricb oder
kaufmännischem Betrieb flüssig sind, und daß so\vchl die Iiand
werkskammer \yje die Industrie M und lialtdeJskarlllner die NeI\,;:unl!;
hat, möglichst viele Mitglieder heratlZUzichen, schon llm Bc1tr [ge
VOll ihnen zu erhalten. Femer spielen hier die Vorschriften des
liandels esetzbuchs eine Rolle. Nach dcn BestimlllUnv.CIJ in den
S 1 lind 4 liGB kannen Handwerkcr zwar Kaufleute im Sillne des
Gc::.etzes sein. Aber sie sind auf jeden Fall nicht 50 tl
dtru sogenannte Minderkauileute I1l1d kOlme!1 als solche lIlS
Handelst eg!ster emgetragell werden und J.Ci!lC kaufmännische firma
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fÜhren. Die Vorschriften der Gewerbeordnung und auch noch des
HandeJsg-esetzbuchs sind, soweit das liandwerk in Frage steht, [loch
ganz wcscat1ich auf den Einzelhandwerker und auf den handwerJ\M
lichen Kleinbetrieb eingestellt. Es hat sich aber im Laufe der
J<1hre auch im Handwerk vielfach ein GroBhetrieb entwickelt, der in
vielen Punkten dem kaufmiilllÜschen Betriebe angenähert i t,
namentlich vielfach ej1le kaufmännische BuchIiihrung nicht entbehren
kann und sie tatsiichlich auch hat. ferner ist in der Heuen Ent M
wickelung der handwerkliche Betrieb vielfach nicht nur vCn Eiuzel M
perSOnen geführt worden. sondern auch \'on juristischen Pe-rsonen,
so namentlich von eingetragenen Genossenschaiten, auch von Ge M
sellschaftet: mit beschränkter Haftung. zum Teil wohl auch VOll
Aktiengesellschaften und von Kommanditgesellschaften auf Aktien.
1'\lW ist dre AktierrgescIIschaf! und ebenso ilie Kommal1ditgeseH
schaft auf Aktien stets eiue Iiarrdelsgesellschait, stets Vol1kaufmanrr
lind firmenpflichti?; und fur das liandelsreg!ster eintragungs M
pflichtig SS 210, 6, 320). Das gleiche gilt für
die GeseJlschaft m t beschränkter Haftung gemäß   13 Abs. 3 de.5
Gesetzes betr. die Gescllschaftcn mit beschränkter Haftung. Die
eingetragenen Geno senschaftciJ gelten gemäß t\ 17 des Genossen
schafrsgesetzes als Kaufleute im Sinne des IiandeJsgesetzbuchs.
Nun war es nach der Gewerbeordnung zweifelhaft, ob juristische
Personen zu den Innungen nnd Handwerkskammern beitragspflich
tig waren. Die Preußische Ausführungsanweisung zur Gewerbe
(Ir dnuIIg vom 1. Mai 1904 erklärt ausdrÜckliclJ, .ctaß juristische Per
::,onen nicht verpflichtet seien, eiIler Zwangsinnung anzugehören,
die fhr das Val] ihnen betriebene liandwerk besteht. Außerhalb des
Landes PreuHen sind aber iedenraJls auch juristische Personen zur
Handwcrkskammer beitragspf1jchtig gemacht worden, so namen t M
]jch in SÜcldcutsclrl8.J1d. In derjenigen Fassung des Entwurfs, dcn
die dem Vorläufigen Reichswirtschaftsrat vorgelegt
]:alte, waren enthalten, die himichtlich der EJJlM
tragnng der Handwerker in das Handelsregister die jetzt geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs abandern wollten. Da der
.Vor!aufig-e Reichs\virtschaftsrat sich gegen diese Abänderung der
vorschriften des Handelsgeset7,buchs anssprach, hat die Reichs
legierung diöen Teil des tutwurfs spater zurÜckgezogen nnd dem
l<eichstag nicht mehr vorgelegt; so enthalt die Iiarldwerksnovelle
Bestimrnufl.[;en liber eine Abänderung des Handelsgesetzbuchs nicht.
Aber in der am1.Iichcn Begriindun , die die dem Vorläufig-cn R.eichs M
wirtschaftsrat vorp;c]egte Fassung des tntwurfs begleitet, gibt die
R.egiemng Über dle tatsächliche Eintragung von Iialldwerksbetrieben
in die Handelsregister sehr interessante Tatsachcn bekaunt. Die
R.egierung weist darauf hin, daß vieHach Großbetriebe, aber auch
mittlere Betriebe des ffandwerks tatsächlich in kauhnii.nnischer
Weise, namentlieh hinsichtlich der BuchfÜhrung geführt werden,
ulId daß die Inhaber solcher Betriebe vielfach den \V'unsch haben,
in das HandeJsregister eingetragen zu wef'dell - auch wel1n ihre
Betriebe !licht in der Form der Aktiengesellschaft oder der G. m. b.
rL gefi'lhrt werden und dal11It dann den Anspruch auf Eintragung
in das H.andelsregister haben. Die Reichsregierung macht ferner
die interessante NlJitteiIung, daß in solchen Fällen vielfach die R.e
s;:isterrichter derartige Betricbe auf Antrag der Inhaber tatsächlich
eintragen, weil sie ..liese Betriebe nicht als lIa.ndwerks-, sondern als
Industrie- oder HandeJsbetriebe ansehert. Eigentlich dUrfen die Re
gisterrichter dieses nicht, weH Handwerksbetriebe (abgesehen von
den in den formen der Aktiengesellscha!t USW. geführten) niemah;
In das Iiandelsregister eingetra,l;en werden dÜrfen, mag auch der
Betrieb in vielen Punkten in kallfimännischer Art cn1gerichtet sein,
Die Reichsregierung spricht daher von der "latenten" ([1Ch11lichen)
"Gesetzwidrigkeit der Eintragung von liandwerkshetriebcll in das
Handelsregister". In diesem Zusammenhange sill{l die Mitteilungen
des erwBhnten B0riehts des deutschen Wirtschahsbundes für das
Baugewerbc sehr lehrreich. Es ist dort mitgeteilt, daß iu dem Bau
gewerbe von der .Mög]jchkeit der doppelten organisatorischen Zu
J;eh6rigkeit {sowohl J-Jandwerkskam'll1er wie aucl1 Industrie- und
Handelskammer] mehr als die Wllftt der Baubctriehc Gebrauch
gGmacht l1abcn. Weitc-r ist dort die Angabe gemacht, daH die BauM
betriebe vielfach dem liandwcrk zwa!lzsm<ißi , der Industrie da
gegen Zl1 dIÖren. Dur Bericht des deutschen Wirtw
schaftsbundes das Baw.;cwerbe erachtet es (I.]s schiidlich für das
Baugewerbe, daß us innedic!l in der Art auseinander gerissen wird,
daß ein Te!! (kr J3<Hlbetriehe dem Handwerk, ein anderer Teil der
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Industrie oder zugleich dem liandwerk und der Industrie zugeteilt
wird. Er macht namentlich auch daraui aufmerksam, daß nach der
gesetzlichen Regelung für die Berufsausbildung der Lehrliuge zwei
Organisationen zuständig sind, während doch das Baugewerbe als
Ganzes ein einheitliches Gewerbe darstelle. Der Bericht lehnt
daher den Regierungsentwurf ab. Er schlägt vor, statt der selb
::.tändigen liandwerkskammer und der selbständigen Industrie- und
tlandelskaml11£J" nur eine Kammer zu bilden, namJich die Iiand
werkskammer mit dcr Industrie M und liandeiskammer zu einer Ge
werbekammer zu vereinigen. Für das Baugewe-rbe könne dann
innerhalb der Gewerbekammer eine selbständige Abteilung gebildet
werden. Eine wie bedeutsame Rolle -das ßaugewerb  spielt, ergibt
sich aus den in dem Bericht mi1..o;:etcilten Zahlen der letzten Ge
werbezählung. Danach I1lJTIfaßt in Dcutschlarr<G das Baugewerbe
samt den Neben.>{cwerbcn fast 1,5 Miilionen Menschen, die in TUJld
224000 Betrieben WUK sind. Das eigentliche Baugewerbe ohne die
t-:ebenbetriehe umfaßt allein Über ;:;:; e MilIl.on Menschen, .die in
rund 87000 Betrieben tätig sind.
Das Baugewerbe ist weder im Vorläufigen R.eichswirtschaftsrat
noch später im Reichstag mit seinen Gesichtspunkten durchgedrun
gen. Es ist bei der Zweiteihmg - Bandwerkskammer für die Hand
werksbetriebe, Industrie- und Handelskammer für die industriellen
und die kaufmällnisehell Betriebe - auch in der NeuregcIung ge
hJieheti. :t:s ist aber sehr wohl möglich, daß in der weiteren Ent M
wicldul1J?; doch vielleicht der Zusammensch1uß der beidell Organisa
tionen in eine cillheitliche Gewerhekammer zustande kommt. Noch
m hr wird sich vielleicht für eine spätere Zukunft ei.ne andere Ent M
wicklung empfehlen. Die Handelskammer wird vielleicht nach wie
vor als besondere Or anisation zwcckmäßig sein, aher danG nur
für den wirklich hanclwerksmäßig .gebliebenen Betrieb, das sind dte
Einzelpersonen, die eine handwerkliche Ausbildung IJabc!F und hand
werklich tätig sind. Dagegen werden vielleicht diejcntgen Betriebe,
die zwar auf handwerklicher Grundlage ruhen, aber in ihrer galIzel1
Gestaltung einen kaufmännischen oder industrielIen Charakter an
genommen haben, aus der liaudwerkskaml11er herauszunehmen und
lediglich in die Industrie M und Handelskammer einzufügen seiu.
Dicse Art Handwerker wiirden dann auch Vollkaufleute sein müssen
mit dem Recht und der Pf1icht zur bntragung izlS Handelsregister:
Es würde dann also der Weg weitcr zu verfolgen sein, dCII dic
Re.!;derung bei den1 ersten, dem Vorläufi.l{eil RcichswirtschaHsrat
zur Begutachtilil.l{ vorgelegten Entwurf beschritten hat, der aber
dann verlassen worden ist. So wie die Rege-!uIJJ{ jetzt getroffen
worden ist, muß man annehmen, daß auch in Zukunft die MÖg!iC]rM
keit besteht, daß derselbe Betrieb in die HandwerksruIle eingetr(lM
gen und damit zur ]-Jandwerkskammer beitragspflichtig wird,
11Ild daß er gleichzeitig zUr Industrie- und Handelskammer gehört.
Wie aus dem Bericht des deutschen Wirtschaftsbuudes für das Bau
gewerbe sich ergibt und oben erörtert ist, habe!! gerade vielfach die
großen und leistu!lgsfähigen Betriebe die Neigung, sich von der
tlandwerkskammer loszulösen und sich {(Cl' Industrie- und liandels M
kammer anzuschließen. Die liandwerkskammer da9:egcn hat den
uatürlichen Wunsch, in die .Handwerksrolle nicht nur die kleinen,
.sondern auch gerade die' großen und besonders leistungsfähigen Be
triebe einzutragen und sie damit zur liandwerkskammer beitrags w
pfIichtig zu maehen. Es ist daher anzunehmen, daß gegen die bc
absichtigte Eintragung in die .HandwerksroIle vielfach sowohl VOll
dem Gewerbetreihenden wie von der IlIdustriew und .Handelskammer
Einspruch crhoben werden wird, und daß es in vielen Fii1len hin M
sichtlich der Eintragung in die I-Iandwerksrolle schw re Kämpfe
geben wird. Dies wird vermutlich b sonders bei dem Baugewerbe
in sehr erheblichem Maße der fall sein.

Verschiedenes
RdErl. d. MEV. v. 16. 5. 1929. betr. Zulassung neuer Bauweisen iür
ehenc Steindecl<cl1 - II C 1170 -. Nach   20 der BestimmungeIl
fÜr Ausführun  ebener Steindeckcn, die. durch meinen Erlaß V0111
9. 9. 1925 _ n 9. 653 _1 cingeführt wordcll' sind, sind die Anträge,
auf Zulassung neuer Bauweisen tür ebenl7 Steindecken mit und
ohnc F.iscneilJllagen der StaatJiehen Priifungsstcllc Wr statische
Berechnungen ill Bcrlin NW 40, Invalidenstraße 52, mit den not
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wendigen Unterlagen ZUr Begutachtung und :Feststellung der Zu
lassungsbedingungen vorzulegen; Die von der Prüfungsstelle aus
gesteHte Zulassungsbeschcinigung soll n'Lcht eine bindende Geneh
migung für den :Freistaat Preußen bedeuten, sondern sie soll gut
achtlich zum Ausdruck bringen, daß die geprüfte Deekenbauweise
für die baupolizeiJiche Zulassung in PrcußeT! gegebenenfal1s unter
bestimmten Bedingungen aJs geeignet und zuverlässig erachtet
worden ist. Die endp;iiltfge bat1polizeiliche Zulassung- und die Ver
antwortung bleibt der örtlichen BaupoJizeivcrwaItung Überlassen,
der es unbenomr:i1en bleibt, weitere Aut1agen, die sie nach den
örtlichen VerhäItuissen und den eigenen, Erfahrungen fÜr not\Ven
dig hält, zU' machen. Bei etwaigen Abweichungen von dca Znlas
sungsbedingungen ouer bei Unklarheiten' über die- Auslegung der
gestellten Bedinguugeu haben sich die Baupolizeibehörden mit der
Staatlichen PrüfungssteJIe Z\vecks KlarsteIlung der Bedenken ins
Benehmen zu setzen. Damit aber auch eine gewisse Einheitlichkeit
bei der Zulassung von TIeUCn Bauweisen für ebene Steil1decken
gewährleistet 1st, haben die RaupoJizeibehörden die bei ihr ein.
.I1:ehenden diesbezüglichen Anträge der Staatlkhen Prüfungsstelle
fiir statische Berechnungen zu-zuleiten und, erst nach Eingang des
Gutachtens, dessen Abgabe kostenlos erfolgt, zu entscheiden.
Richtlinien für die biIanzmäßige Bewertung von Neubauten. Seitens
des Iiauptverbandes Deutscher Baugenossenschaften ist jc-tzt fest
gelegt worden, daß bei Bewertung von Neubauten nur die SelbstM
kostcn in die Bilanz einzusetzen seien; die Einsetzung einer Taxe
als Bilanzwert sei nicht zulässig, Die vor ,dem 1. J anli.ar 1924 fertigM
este1Jten Ii8user mÜssen jeweils mit dem Wert der Goldbilanz einM
gesetzt werden. In Ausfül1nmg der Vorschrift des   2 des Gesetzes
zur Sicherung der Bauiordcrul1F:en vom 1. Jlmi 1909 ist ein Baubuch
fÜr Neubauten zu führen.
liochbaunormen. Nach viedähriger Arbeit ist nunmehr auch die
Normung der Ofenbeschla._deile fÜr Kachelöfen und Kachelherde
abgeschlossen worden. Die in fral!:e kommenden Norrnenhlätter
Dill 1289-1297 sind im Beuthver]ag G. ill. b. Ii., BerJin S 14, erM
schienen. Um diese Nonnen il1 die Praxis einzuführen, ersuche ich
alle SteHen denen die Betreuung' des Wohnungsbaues obliegt,
sowie die' Bauherrcn, Baugenossenschaften, WohnungsfürsorgeM
geselIs.chaften usw., a1Jf die Beachtung- der vorgenannten Normen
im alI den Fäl1en, wo Kachclnfenheizuug in rra.l!:e kommt, hinZ11M
weisen und die Anwendung der Nonnen zu empfehlen, damit die
Industrie in großem Umfange die genormten l3cschlagteile her.
steHen kann und der Bezug ab Lager dem Iiandwerk ermöglicht
\vlrd. Neben dem jeder Normung eigenen Zweek: I:rmöglichung
vereinfachter IiersteUHngsbedinglUlgen und Ausnutzung der Vor
teile der MassenanfertJgung, verringerter Lag.crbestände und damit
gtrin eren Kapitalaufwandes und der Austauschbarkeit der EinzelM
teile i t mit besonderer Sorgfalt auf die Berücksichtigung der hejz
tedmischen Erfahrungen der neuesten Zcit Bedacht genommen.
In Erkenntnis der wirtschaftJ,ichen Bedeutung dieser Arbeiten hat
auc'h das Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit die Arbeit geför
d rt und es ermöglicht, daß diese Normen in den Wanderlehr
gängen des Orensetzergewerbes grundlegende Lehrmfttel geworden
sind.. Auf Ziffer 4 ader RicIltlinien für die Verwendung des für die
Ncubautätigkeit bestimmten Anteils am Jiauszi1lssteueraufkommen,
wonach In erster Linie so1che Bauten gefördert werden sollen, die
nut'er Verwendung n0TJ11!erter Hauteile ausgeführt werden, weise
ich besonders hin. Die Jahresberichte der Wohnungsaufsichts
beamten lassen erkennen, daß diese Bestimmung offenbar nur wenig
beachtet und die Venvendung genormter Bauteile im Wohnungsbau
noch nicht überaJl mit d'em wÜnschenswerten Nachdruck xefördcrt
wird. Ich gebe anheim, die Gemeinden und GemciHdeverbände an
zuweisen, bei der I3ewiIlfgung der tlauszinsstci!crhypotheken den
Bm1herren, soweit nicht beachtliclJe GrÜnde dagegen sprechen. die
Verwendung genorn1ter Bautelle zur Pflicht zu machen. In den
JahresberichteIl der Wohnungsaufsichtsbeamten für das Jahr 1929
erwarte ich eingehenden Bericht über den Umfang der Verwendung
von normJerten Bauteilen im Wohml11gsbal1 und ihre Auswirkung
in wirtschaftlicher Iiinsicht. Der Prcuß. l\1j,I1ister fiir Volkswoh1iahrt.

Die Maxima1-Zinssätze für liypotheken im gemeinnützigen Woh.
llHngsbau. Seitens r.ier \Vohnungs M FÜrsorge-Oesellschaften ist im
Benehmen mit den Ausgabestellen der Iiauszinssteuer für liypo
tl1Cken ein Iiöchstsatz von 8 Prozent JallfcSzlnsetl zuzüglich 1/ 2 Pro
zent VerwaItuugskosten bei cinern AllsZahlungskurs von 93 Prozent

festgesetzt worden. für Hauszinssteuer- und' I3ürgschaftsbypotheken
gelten iiolgende lIypothekensummen: für I1/zMZimmerwohnung falles
in 1000 Mark) 3,5 IiauszinssteuerM, 2 BÜrgschafts-, 2-Zimmerwoh
llUßg 3,7 l1auszinssteuerM, 2.3 BÜrgschaftsM, 2 1 /..2-Zimmerwohmmg
4 Iiauszinssteuer-, 2,5 Bürgschafts-, 3M und größere Zimmerwohnung
4,2 tlal1szinssteucr M ,2,8 Bürgschaf!s_. Eigenheime bis 'zu 3 Zimmern
6 Iiauszinssteuer M , 3 Bürgschahs- und Eigenheime mit 2 Vlohnungen
4,6 IiauszinssteuerM und 3 Bürgschaftsh Y 1Jothek.

Der städtische 'Wohnungsbau. Die Entwicklung des Wohnungs
baues 1m ersten Halbjahr 1929 war in den einzelnen Teilen des
Reichs außerordentlich verschieden. Während z. B. in Düsseldorf
(- 43 Prozent), Köhl (- 40 Prozent), Iiamburg (_ 26 Prozent),
l\iüncj]en (- 11,5 Prozent) und Königsberg in Pr. (_ 4 Prozent)
wesentlich \veniger v.,rohnungen begonnen wurden als zur gleichen
Zeit des Jahres 1928, ist in StutJgart (plus 155,6 Prozent). Chem
nitz (p1t1s 135,5 Prozent), Leipzig (p1us 95 Proz-ent), Breslau (plus
67 Prozent), Stettin (plus 62 Prozent), BerIin (p1us 57 Prozent)
eille zum Teil recht kräftige Zunahme festzuhalten. Auch die
Bauplanungen haben sJeh sehr unterschiedlich entwickelt. Das
hängt u. a. oHenbar damit zusammen, daß die Finanzierungs
schwierigkeiten nicht überal1 in gle.icher Stärke wirksam werden.
NochmaJs die Schwarzarbeit im Baugewerbe. Durch die- Schlesisch
Posensd1e Bauge\verksMI3erufsMGenossenschaft werden w.ir gebeten,
darauf hinzuwei.se1l, daß diese 1Yereits im Jahre 1926 eine Eingabe
gegen die Sc1!\varzarbeit beim Reichsarbeitsmi!\Jister durch da<;
RE:ichsversieherungsamt gemaeht hat, llnd daß die Ein abe des
Kammertages später auf dieser .cingabe gefußt hat. Der Verband
der Deutschen BaugewerksMßerufs.!!:enossenschaften hat es mft
seinem Antrage auch erwirkt, daß der   801 der R.eichsver
sicherungsordntl1Jg dahin abgeändert ist, daß die für die Erteihmg
der Bauerlauhnis zuständigen Behörden binne.n acht Tagen dem Ge
nossenschaftsvorstand unmHteIbar von jeder Bauerlaubnis unter
Bet;eichnung des Bauherren, des Ortes und der Art der l3auarbeit
1\1itteHung zu machen haben. (Reichsgesetzblatt 1924, Teil J, S. 30.)
Bei Regieballten kann nunmehr der Bauherr vom Vorstande 7.U der
die Beiträge der gewerblichen Unternehmer um ein Vielfaches
überste-igenden Prämie herangezogen werden. .Wenn weiterhin
Hoch die Unternehmer die ihnen bekannt werdenden .Fälle von
Schwarzarbeit alsbald dcn zuständigen Kr ankenkas eIl unÜ der
Landesversicherungsanstalt oder dem finanzamte melden, so kön
nen die Schwarzarbeiter und die Banhefren nicht nur t;U den ent
sprechcnden Beiträgen lind Steliern herangezogen, es können vielM
mehr auch ürdnut1gsstrafeil verhängt werden (nach   530, 1488 dei"
RCichsycrsicherungsordnung). die am ehesten von dcr AusfÜhrung
von Schwarzarbeiten odcr VOn dei Vergabe so1cher Arbeit ab
schrecken. Das wirksamste .Mittel '.väre wie bereits wieder
holt gesagt, die Aufhebl1ng dcr im Baugewerbe
llJld die Porderung des I3efähigungsnach\\.eises für alIe im Bau
gewcrbc a1s Unternehmer Tätigen.
Rechtswesen
Das Schiedsgericht bat auch über Alliwerfungsiragen zu entschei
den. Vergeblich.e Anfechtung- eines Schiedsgericht  wegen ll'1itM
\virkllng Bausachverstäl1diger. Der Baul(nternehmer G. in ThaI bei
Wissen a. d. Sieg hatte für den Kläger in der Inf!ations7.cit ein
forsthaus gebaut. 1m Jahre 1926 forderte O. Aufwertung des .Werk
lohns in Iiöhe vati 4000,- RM. Das in S 3 des Vertrages yerM
e{nbartc Schiedsgericht sprach dem G. die geforderte Aufwertung
zu. Klägcr verlrr!).';t in der gegenw8rti:;en Klage AufhebuJJg" dieses
Schiedsspruches, da die Schiedsrichter nur beingt gewesen seien,
iiber Ballfragen Zll eJltscheiden, nicht aber iiber Rechtsfragen wic
die Aufwertungsfrage eine ist. Das Landgericht Nenwied erkanl1!c
auf Abweisung der Klage. Nachdem dann das Oberl,mdcsgcrkht
frankfurt a. M. zugunstcll des Klägers ent chicdeJ! hatte, ist <t11f
die R.evisJon des Beklagten das Reichsgericht dem Landgericht i11
der Klageab\veisung beigetretcn. Es bleJbt also bei deIn AUE
wertung-sschiedsspruch. AllS den reit:hsgerichtlichcu EtltschcidllIlg"S
griinden ist hierzu folgcmlcs von Interesse Allgesi(;hts des all
genWirlell Ausdrncks in S 3 des Vertrages ,.cHdgÜhige Elltscheidu!J.
über dic etwa ctlts-prillgcnden Streitig-keitctl ist dllrch schiedsM
richterliche Entscheidung Bausachvcrständi.t:er Zll .. kl/m
kein Zweifel darüber bcsteliGIl, di:1ß d'IS Schied gericbt alle
Streitigkeiten Zn entscheiden hat. Unmöglich crscheint dic Aus
IegHng des üb..:rlandesgeridns, daß die Schiedsg-crichtscnbchcidullg



anf Streitigkeiten über bauliche Ausführungen bescllränkt sein
sollte, weil BausachverstäJ1dige als Schiedsrichter tätig werden
soHen. Die Parteicn mögen geglaubt haben, daß es bei etwa
zwIschen ihnen entstehelldcIl Streitigkeiten sich wesentlich um
technische fragen handeln werde, deshalb mögen sie ein SchiedsM
gericht von Ransaehverständlgen vereinbart hahc11. tin Schieds
gericht bleibt abcr ein Schied::. ericht, und wenn bei der Priifung
eines zu seiner Zuständigkeit gehörenden Anspruchs Rechtsfragen
auftauchen, muß es auch diese erledigen. Im vorliegenden faHe
hatte der Beklagte vor dem Schicdsgcric!n llie Zahlung" eines weiM
te ren r:nh;eIies hir den von ihm ausgefÜhrten Nelibal1 verlangt.
Das ist ur;bedenklich eine ans der Abmachung üher dieselJ Neubau
entspringende Streitigkeit )1n Sinne des & 3 des Vertrages. Ul1M
erheblich ist es, daß es sich dabei um Aufwertung von Baugeld
handelt. Wie das Reichsgericht schon \viederholt entschieden hat,
ist grnndsätzlich davon auszugehen, daß mit dcr Aufwertrulg nichts
anderes hegehr! wird, als ErHtllung des ursprünglichel1 Vcrlrag-es
in einer dem S 242 HOB. cntsp e(;hendel1 V/eise, und daß daher,
welin vereinbart worden daß alle allS einem Vertrage etwa
entsDring-enden Streitigkeiten Schiedsrichter zu entscheiden
seien, auch ein Streit Über die Aufwertung dan1l1tef faHe. Iiiernach
har das Schiedsgericht innerhalb seiner dem Sc!ricdsveritag entM
sprechenden Zl1sVinc1i?:keit gehandelt. "Reichsgerichtsbriefe." (VII
268/28. - 4. Januar 1929.)

1ferbslnds , 1f.. ..ins- USW. Angelege..he,ten
Deutsche IndustrieMTagung 1929 in Düsseldorf am 20. und 21. Sep
tcmber. Der Reichsverband der Deutschen Industrie, der auf seiner
letzten Mit?:licuerversamm1nng in Frankfurt a. M. im Jahre 1927
zwecks Beschränkung der große ir Verbanclsveransta1tllli.2:en be
schlossen hafte, seine Mitg]jederversammlung nur noch alle t;wei
Jahre abzuhaJten. lädt nm:mehr zu der diesjährigen Indl1strieta2"un?:
auf den 20. und 21. Scptember nach Diisseldorf ein. D(l der ReichsM
verband der Dentschen Industrie in diesem Jahre auf ein zchn
jähriges Bestehen zurtickblicken kann, \vird die Mit.diedervcrsamm.
l11ng durt;h einen Bericht des Herrn Geheimrat DuisM
herg, über .,Zehn Jahre R,ciclJsverband Deutschen lndustrie"
eingeleitet werden. Daran schließt s,il;h ein Vortrag des Geschäfts
führenden PräsidialmitgJiedes dcs Reichsverbandes, Geheimrat
Kastl, üher "f'ragen d,er internationalen Wirtschaftspolitik". Oie
Verhandlungen des ersten Tages werden dlIfch einen Vortrag des
Ver",'altungsr2tsHlitgI4cdes der r. G. Farben!ndustrie, Dr. KaUe,
\'Iliesbaden, über "Die Auigaben der Indltstri,c im öfientlichen und
kultnreJ!en Leben der Nation" beendet. Auf der Tagesordnung des
z\veilen Tages stehen nach :Erledigung des geschäftlichen Teiles der

ein Referat VOn Direktor Kehl, VorstandsM
mitglied der Bank, Über "Die Bedeutung des. inter
nati01JalCll Kapita1marktes fiir Deutschland" und von Dr. August
Weber über das Thema "Der Un{ernehmer und das deutsche
Kapital". für beide Verhandlun.l;stage ist im Anschluß an die Be
richte eine ausführliche Diskussion vorgesehell.

Der Innungs - Bezirks M Verband ßrandenburgischcr Baugewerks
meister, die StaIidesverlretung des Brandenburgischen Bau
gewerbes, hält in den Ta en vom 14. bis 16, d. Mts. in Forst eine
Tagung ab, aaf der insbesondere zu den kommenden Neuwahlen.
für die Handwerkskammern BerJin Und Frankfurt a. O. SteJ]ul1[
genommen werden soll. Auch die frage einer AenderungsbedÜrfM
tigkeit der preußjschen BauschulvorsehrJften vom 13. Mai 1927 wIrd
eingehend erörtert werderl, ebenso die Verordnungen der Re
gierungspr5sidenten von Potsdam und frankfurt a. O. über die
Bekämpfung des Pfuschertunls im Bauhaudwerk. Im Anschlttß an
den Baugewerbetag, der einen starken Besuch nach Forst bringen
wird, ist eine gemeinsame Fahrt nach Bad Muskau zn dem bCM
rühmten Pückler-Park vorgesehen.

Der Bmul Deutscher Gartenarchitekten hält vom 7.-9. Septcmbet'
"t:!nc Bundcstag!1ng in B! eslau "b. Den AuftaIÜ der Tagung bildet
e:n oifizicJler durch die Stadt im Fürstcnsaale des l?at
Jrauscs. Daran sich eine Besichtig-ung des Rathauses sowie
der Stadt mit ihreJt GrÜnanlagen. Den Rest des ersten Tagcs- fÜl
len die A1it;dicd - und Vorstan<lssitzungcn aus. Am zwe:iteu Tage
finden eine J.;cmcinscnaftlichc Besichtigung der Wuwa und ansehIie
ßel1d ab 17 Uhr (jffcntJiche Vorträge in der MatthiaSlkwnstJ von
IJr. Corny, BerJin, Gartcnarcl!it0kt BDGA., un.ctJ DWB. Bo.cking,
BrauusclJwei , sowit.: verschiedener anderer Reiercnten fiber
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Ktitische Gartenkunst statt. :Eintritt hierzUt frei. Abends gemütM
liehes Beisammensein im R,atsweinkeHcr. Der 9. September beM
schließt die Tag,ung mit ehier Besichtigung des SchloBgartcuo;;
Kamenz und Liebichau.

Wellbewerbsergel""s
Taucha. In dem Wettbewerb für das Gebäude der Stadtbank
waren sechs Architekten aufgefordert. Den Preis von 1000 RM.
und die Banleitung erhielt Arch. BOA. Julht5 GÜnther, Leipzig. Die
Übrigen Bewerber erhieIt.en je 500 l-?M.

Indexziffern der Baustoffpreise lind der Baukosten
(1913 = 100). (Aus "Wirrschaft lInd Statistik").

I B."to ff, IZeJt -BtelJ)  lind i Bau. I  . I jns- b.    2)Erden I IJö/z\\r '  UCJSC!J gesamt 1)

I }.1(1[1;ttsdnrchschnltteg::Ö :gg:   l :i i  :  f i  :iJuni192!)
JuIi192!!.

1581:>
158)
J59,O
159,lJ
1110,S
16ü.i ' 177,0

177,2

]78.&

I..dex Ba"index
1913 = 100

10, 7,29 = 177,0
24. 7.29 = 177.2
14, 8, 29   178,0

Ban.toliindex
1913   100

7, 8,29 = 160,3
14, 8, 29   160,7
26. .s. 29 = 160,7

IFraigekaist0111
Antwort auf Fra e Nr. 110. Eine Beseitigung der starkeTI Werk
statt5!:er5usche kann nur durch gewissenl1aite Isolierung der Wände
mi,t den Trägern und, der Deckenauüagerungen, schon während des
Bauens. auf ein Minimum Irerabgemindert werden. Da die Räume
Über der Werkstatt schon fertiggestellt sind, ist nur das eine mögM
lieh. daß die- Wände und' der Fußboden des oberen l"(aumes isoliert
werden, durch AIlM und Alulbring!!llg VOn 2U-3 em starken Torf
i othe-rmpIMten. Uber die Verarbeitungs weise gibt Ihnen die rirma
Bau  und Isolierbedarf Lfegnitz, AbteiIUll.\'; Isoliertechnik, Po t
fach 14, gern Auskunft, welche auch w[l Verlegungsskizzen und
Materja,lpreisberecl1tilUJ  dient. Die Materialien können von dieser
zn Orig:inalfabrilklag:erpreisen bezogen werden.

Bernh. B r e u t m 11 n n, lVlallrermeister. Liegnitz,
I. Antwort auf FraJte Nr. 115. Ich glaube, keinen bessere!l Rat M
schla2: leben zu können, als daß Sie die massive Brüstung aus
Kunststein (feinbetonw\Verkstein) hersteJJen und als wasserdichten
Fußboden Terrazzo legen lassen. Da ich seit Jahr-zehnten Tcr
razzomateria.! aJler Art liefere, bin ich gern bereit, Ihnen weitere
Ratschläge für die Auswahl der betr. Materi'aIien zn erteilen
Terrazzo M und Klwststein Materialjen, AIfred Z s chi 11 e, Th randt.
2. Antwort auf fraxe Nr. 115. Die von Ihnen herzustel1ende Decke
kann [n beliebiger Weise zur Ausführung kommen und ist darübcr
nUr eine wasserdkilte Abdcckung anznbringen, fÜr d,ie Ich Ihnen
gern und kostenlos auf direkte Anfrage niihere MitteilutJ.l :eTI mache.
Ing. A. K a 11 j nie h, Liegnitz, Go!dberger Str. 148, fernruf 3540.
3. Antwort auf Fra.gc Nr, 115. Nach Fertigstellung der 111<lssiven
9 ara }!;"end.ecke wljrd eine etwa 4 cm starke Al! g]eichschicht in
Zementmortel mit Ceresit angemacht, Ober die Träger aufgebracht.
N.3ch dem Auftrocknen wird die ganze fliiche mit Inerto] 49 grun
dwrt, Sowie auch die Brüstung: in etwa 10-15 cm Höhe. !-Herauf
wird drie Palisit-Isoliermasse - als fugenlose Terrassenabdichttlng
- .. etwa 1%-2 I1!-m, auch an der mit Inerto! 49 ,gestrichenen
B.Tustl1n.z,  ufgestnchel1. Nach einigen Tagen brin.gen Sie wieder
el e- etwa D cm starke Betonschic1Jt, welche mit Ceresdt angemacht
selll muß, auf. Hienmf Sand und Kies, wie beim I-Io!zzementdach.
All Ste1le des Kies und Sandes kann auch die FHtche mit Fliesen
bele n werden, deren Ver!eg-unJ::"smörtel mH Ceresit angcluaeht sein
mu . We den Sie sich an Bau.... !fncL Industriebedarf Liegnit
Isol1erabtc1!ung, Postfach, 14, weIche gern mit Skizzcl! Im-{1 Ma
terialvreisanfsteUung: dient. Von dlieser Firma können sämtliche
Isoliermateria!ien zu Origi-n,!1fabrIklagerpreisen bezogen werden.

BernJI. B re u tm a n tl, Maurermeister, Ucgnitz.
tung: .\rchltekt BDA. Kurt Lang er und Dr..lng. Lal1gcnoec

beidl;1 111 BresJau und Baurat Ha [13 ß I Ii t h gen in Leipzig
Verlug; p a u J S tel [I k e, [IJ l!reslau und leipzjg.

Filr unvcrl.U1gt eingesandte .MlI.nuskrjptc übernehmen wir keilte Gewlihr.
AUen Z\welldungcn ar, die SChrlftleltllllg bitten wir I1üekporto bel7ufligcn.

[nhal t:
Die HandwerksnoveIJe und das Baugewerbe. - Abbildurigen : Wien.
lieiligenstäctter Straf Je. - Verschiedenes. - r ragel{asten.


